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Legende: 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

In der Gemarkung Strücklingen ist mit dem Bebauungsplan Nr. 146 „Nördlich der Sater 
Landstraße” die Erweiterung von benachbarten Gewerbeflächen vorgesehen. 
Für die Baufeldvorbereitung ist die Entfernung der auf der überplanten Fläche bestehenden 
Vegetation und der Rückbau von Gebäuden einer landwirtschaftlichen Hofstelle notwendig. 
Negative Auswirkungen auf geschützte Tierarten innerhalb der beeinträchtigten Habitate 
können nicht ausgeschlossen werden, und es besteht die Notwendigkeit einer artenschutz-
rechtlichen Untersuchung. Mit der hier vorliegenden artenschutzrechtlichen Potenzialab-
schätzung soll dargestellt werden, inwiefern durch das Vorhaben artenschutzrechtliche Be-
lange der zu erwartenden Artengruppen berührt werden können. Als Bewertungsgrundlage 
wurde 2024 eine Ortsbegehung und Erfassung der Habitatstrukturen durchgeführt. Es wird 
davon ausgegangen, dass es sich bei der Baumaßnahme um einen nach § 17 Abs. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) zulässigen Eingriff handelt. 

2 Lage des Planvorhabens und Beschreibung des Untersuchungsgebiets 

Die Vorhabenfläche des o.g. Bebauungsplans liegt zwischen dem Vottjeweg und der Sater 
Landstraße in Strücklingen. Der Geltungsbereich des BBP Nr. 146 umfasst inklusive eines 
Teilstücks eines Entwässerungsgrabens (s. Abbildung 7) drei Flurstücke der Flur 24, Gemar-
kung Strücklingen. Die Vorhabenfläche liegt zwischen bestehenden Gewerbeflächen (s. Ab-
bildung 2) und zeigt sich als alte, nicht mehr bewohnte und genutzte Hofstelle mit Wohn-
haus, Milchviehställen und Nebengebäuden (s. Abbildung 3 und Abbildung 4). Um die Hof-
stelle befinden sich westlich einer abgängigen Geräteremise eine Eichen-Wallhecke und 
Weideflächen bis zur Grenze der Vorhabenfläche an der Sater Landstraße (s. Abbildung 5 
und Abbildung 6). Östlich der Gebäude befinden sich angepflanzte Ziersträucher, aufge-
kommene heimische Gehölze und eine kleine Weidefläche bis zum Vottjeweg (s. Abbildung 
8 und Abbildung 3). Die Gebäude und befestigten Flächen weisen starke Schäden und Zei-
chen von Verwahrlosung auf. Im und um das Gebäude finden sich Haufen von ausrangierten 
Möbeln und Geräten (s. Abbildung 3). Die Eichen der Baumreihe westlich der Gebäude sind 
von starkem Stammholz und zum Teil bereits deutlich über 150 Jahre alt (s. Abbildung 11). 
In dieser Reihe finden sich Altersschäden, Fäulnis- und Spechthöhlen (Abbildung 12).  
Naturräumlich liegt das Plangebiet in der „Ostfriesisch-Oldenburgische Geest“ und gehört 
nach der Zuordnung der Rote-Liste-Regionen und Zuordnung zu den biogeographischen 
Regionen nach FFH-Richtlinie zum Tiefland West (atlantische biogeographische Region). Im 
Geltungsbereich der betrachteten Fläche befinden sich keine Schutzgebiete oder nach  
§ 30 BNatSchG geschützten Biotope. 
 

 
Abbildung 1 Lage der Vorhabenfläche im Raum des LK Cloppenburg (Quelle: Verändert nach opentopomap.org) 
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Abbildung 2 Vorhabenfläche des BBP Nr. 146, Quelle Entwurf BBP Nr. 146 „Nördlich der Sater Landstraße”: Aus-

zug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-
sachsen © 2016 

 

2.1 Beschreibung der Vorhabenmerkmale und -wirkungen 

Die Vorbereitung des Baufeldes für Baumaßnahmen geht mit umfassenden Erdarbeiten und 
der Entfernung von Gehölzen und Vegetation sowie dem Rückbau von Gebäuden einher. 
Weitere artenschutzrechtlich relevante Eingriffe sind mit dem Vorhaben nicht verbunden. 

Einsatz von Baumaschinen und Geräten  

Die Einrichtung einer Baustelle erfordert für die Dauer der Baumaßnahme den Einsatz von 

Maschinen (Bau-, Forst- und Erdbaugeräte, Transportfahrzeuge). Mit deren Einsatz sind 

bauzeitliche Schallimmissionen und visuelle Wahrnehmung für die gesamte Dauer der Bau-

phase verbunden. Die Dauer des Bauablaufs der Baumaßnahmen ist auf wenige Monate 

angesetzt.  

Baustelleneinrichtung 

Zur Umsetzung der gesamten Baumaßnahme erfolgt der Rückbau von Gebäuden, die Fäl-

lung und Entfernung von Gehölzen und Vegetation sowie die temporäre und dauerhafte Ver-

dichtung und Versiegelung von Böden. 
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Anlage 

Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen gehen Lebensräume für geschützte Arten dauerhaft 

durch bauliche Überprägung verloren. 

Betrieb von Gewerbeflächen 

Mit den alltäglichen Schall- und Lichtemissionen von Gewerbeflächen können für geschützte 

Arten dauerhaft Fluchtdistanzen unterschritten werden und somit Lebensräume verloren ge-

hen. 

 

Im Folgenden werden diese Vorhabenmerkmale und deren Wirkungen auf Tiere und Pflan-

zen beschrieben und tabellarisch (Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorhabens) dargestellt.   

 

Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorhabens 

Vorhabenmerkmal Vorhabenwirkung Bereich, Dauer und Zeitraum der Wirkungen  

baubedingt 

Einsatz von Baumaschinen und 
Geräten 

bauzeitliche Schall- und Staub-
emissionen, visuelle Wahrneh-
mung 

 im Vorhaben-/Baustellenbereich 

 temporär, wenige Monate 

Baustelleneinrichtung 

Inanspruchnahme von Flächen 
und Lebensräumen inkl. Gebäu-
derückbau, Gehölz- und Vegeta-
tionsentfernung, Bodenverdich-
tung/ -versiegelung 

 Flächeninanspruchnahme auf ca. 2.2 ha Fläche 
(Lebensraumtyp: Siedlung, Gehölz aus überwie-
gend einheimischen Gehölzarten, Offenland) 

 temporär 

anlagebedingt 

Versiegelung, Umnutzung 
Anlagebedingter dauerhafter 
Flächenverbrauch 

 im gesamten Vorhabenbereich 

 dauerhaft 

betriebsbedingt 

Nutzung als Gewerbefläche 
betriebliche Schall- und Licht-
emissionen, visuelle Wahrneh-
mung 

 im gesamten Vorhabenbereich 

 dauerhaft 

3 Methodik 

Es erfolgte eine zweimalige Begehung zur Erfassung der vor Ort gegebenen Strukturen. 
Dabei wurden potenzielle wie aktuell von Individuen der betrachteten Artengruppen in 
Nutzung befindliche Quartiere und Strukturen gesucht bzw. eingeschätzt, inwiefern die 
Vorhabenfläche für eine Nutzung als Jagd-, Nahrungs- oder Quartierhabitat geeignet ist. In 
einer vertieften Untersuchung wurden vorhandene Gebäude- und Baumhöhlenstrukturen 
endoskopisch auf ihre Eignung als Vogelbrutplatz oder Fledermausquartierstätte untersucht. 
Die Bewertung der Vorhabenfläche als Lebensraum wird verbalargumentativ in Bezug auf 
das Planvorhaben, die bestehende überplante Habitatstruktur und das zu erwartende 
Artenspektrum vorgenommen. 

4 Ergebnisse und Bewertung 

4.1 Brutvögel 

Die auf der Vorhabenfläche wachsenden Gehölze weisen alle eine sehr gute Eignung für 
Gehölzbrüter auf, die ihre Nester offen im Geäst von Bäumen oder Sträuchern anlegen. 
Bäume mit Höhlen oder Rindentaschen sind darüber hinaus als für Höhlenbrüter geeignete 
Niststruktur anzusprechen. Der Boden der Vorhabenfläche zeigt im Bereich der Gehölze ei-
nen Aufwuchs aus Gräsern, Hochstauden und Sträuchern, wodurch eine allgemeine Eignung 
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als Nahrungshabitat besteht. Der Offenlandbereich zwischen Eichenwallhecke und Sater 
Landstraße ist für Offenlandarten wie Feldlerche, Kiebitz und Brachvogel zu kleinflächig und 
zu nah an Vertikalstruktur, um ein geeignetes Habitat darzustellen. Die Nähe zur Straße und 
zu Wohn- wie gewerblicher Bebauung bedeutet einen geringen Wert der Fläche für solche 
Arten, die nicht an menschliche Nähe und Lärm als Störfaktoren angepasst sind. Es sind bo-
den-, gehölz- und strauchbrütende Vogelarten zu erwarten, die als Kulturfolger trotz solcher-
art Störung siedlungsnahe Habitate besiedeln, (Artenliste s. Tabelle 2). 
 
Tabelle 2 Potenzielle Brutvogelarten im Bereich der Vorhabenflächen 

Dt. Artname Wiss. Artname RL D RLNds BNatSchG 

Amsel Turdus merula * * § 

Bachstelze Motacilla alba * * § 

Blaumeise Parus caeruleus * * § 

Buchfink Fringilla coelebs * * § 

Buntspecht Dendrocopos major * * § 

Elster Pica pica * * § 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla * * § 

Grünfink Chloris chloris * * § 

Grünspecht Picus viridis * * §§ 

Haussperling Passer domesticus * * § 
Heckenbraunelle Prunella modularis * * § 

Kleiber Sitta europaea * * § 

Kohlmeise Parus major * * § 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * * § 
Rabenkrähe Corvus corone * * § 

Ringeltaube Columba palumbus * * § 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * § 

Schleiereule Tyto alba * V §§ 
Singdrossel Turdus philomelos * * § 

Star Sturnus vulgaris 3 3 § 

Stieglitz Carduelis carduelis * V § 

Türkentaube Steptopelia decaocto * * § 
Zaunkönig Troglodytes troglodytes * * § 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * * § 

Erläuterungen: Schutzstatus und Gefährdung in der Vorhabenfläche potenziell zu erwartenden europäischen Vogelarten  
  hellgrau hervorgehobene Zeilen: Strenger Schutz bzw. Rote-Liste-Status ab Kategorie V und höher. (RL: Krüger & 
  Sandkühler, 2021) 

   Der Hinweis auf den alten/neuen Rote Liste-Status erfolgt bei Arten, deren Status sich innerhalb der neuen Roten 
  Liste Nds. verändert hat. 

   RL - Nds.: (alt): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Nipkov 2015) 
  (neu): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Sandkühler 2021), RL D: 
  Rote Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (Ryslavy et al. 2021), Region = Rote Liste Niedersachsen 
  Tiefland West, Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet. BNatSchG: 
  § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 
  14 BNatSchG 
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4.2 Fledermäuse 

Die Vorhabenfläche weist eine gute Eignung als Jagdhabitat für die in Siedlungsbereichen 
verbreiteten Fledermausarten auf (s. Tabelle 3). Ein hohes Aufkommen von Beuteinsekten 
ist aufgrund des (feuchten) Grünlands, der Gehölze, der Sträucher im Bereich der Eichen-
wallhecke und des Entwässerungsgrabens westlich der Hofstelle zu erwarten. Eine Eignung 
als Leitlinie strukturgebunden fliegender Fledermausarten ist im Bereich der Eichenwallhe-
cke und der Saumgehölze am Vottjeweg gegeben. Potenzielle Quartierstrukturen wie 
Spechthöhlen, Astausfaulungen oder Rindentaschen ließen sich zahlreich innerhalb des 
Baumbestands in verschiedener Ausprägung nachweisen (Bsp.: s. Abbildung 12). Die ge-
fundenen Strukturen weisen zum Teil eine gute Eignung als Fledermausquartier für das ge-
samte zu erwartende gehölzbewohnende Artenspektrum auf. Die Eignung als Fledermaus-
quartier ist dabei nicht bei jeder Art von Höhlung gegeben. Im optimalen Fall entstand ein 
Raum, der nach oben ausgeweitet und damit gegen das Eindringen von Wasser geschützt 
ist und ein beruhigtes Kleinklima bietet.  
 

Tabelle 3: Artenliste der im Bereich der Vorhabenflächen zu erwartenden Fledermausarten 

Art, Schutzstatus und Artkürzel Quartiere in Jagdhabitat 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: 3, Nds.: 2 

Höhlen in alten, großen Bäumen 
(Spechthöhlen), Winterquartiere oft in 
großer Entfernung in großen 
Baumhöhlen, Spalten an Gebäuden 
und Brücken oder an der Decke von 
Höhlen 

jagt schnellfliegend hoch und 
kaum strukturgebunden über 
Wäldern, Gewässern, 
Halboffenland 

Breiflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: V, Nds.: 2 

Sommer wie Winter in Spalten, in/an 
Gebäudedächern, Scheunen 

jagt großräumig 
strukturgebunden, 
Wallhecken, Waldränder, 
Siedlungen 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
FFH Anhang IV, RL D: -, Nds.: 3 

Sommer wie Winter in Spalten, in/an 
Gebäuden, Scheunen 

strukturgebunden, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: G (gefährdete 
wandernde Art), NDS: 2 

Sommerquartiere in Spalten in 
Bäumen, Spechthöhlen, 
Fledermauskästen, Winterquartiere in 
Baumhöhlen, Holzstapeln und 
Gebäuden 

Halboffenland, Siedlungen, 
strukturgebunden, 
vegetationsnah 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: 3, NDS: 2 

Sommerquartiere in Gebäuden oder in 
Spaltenquartieren an Bäumen (Höhlen, 
Rindentaschen). Winterquartiere vor 
allem in Höhlen, Stollen und Kellern. 

Flach und strukturgebunden 
an Waldrändern oder 
Vegetation auch oft 
gewässernah  

 Erläuterungen: Rote Liste BRD Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands (Meinig et 
al. 2020) Rote Liste NDS Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Säugetierarten 
(HECKENROTH et al. 1993)  

 Gefährdungskategorien: V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet. * = ungefährdet, G = 
Gefährdung unbekannten Ausmaßes, D =Datenlage unzureichend 

 

5 Rechtliche Grundlagen 

Artenschutzrechtliche Verbote 
Die planungsrelevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 Abs. 1 
BNatSchG formuliert. Danach ist es verboten: 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören; 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeiten er-
heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand einer lokalen Population einer Art verschlechtert; 
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3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschränkungen 
der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 
Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig 
sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote folgende Maßgaben: Sind in 
Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder 
solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-
führt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit 
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot 
des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt wird. Falls erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen fest-
gesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere beson-
ders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder 
Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote vor. 
 
Anwendungsbereich 
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum Artenschutz unterscheiden zwischen 
besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten. Alle streng geschützten Arten 
sind zugleich als deren Teilmenge auch besonders geschützte Arten. Welche Arten zu den 
besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten bzw. den streng geschützten Arten zählen, 
ist in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG bzw. der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV 
2005), Anlage 1 Spalte 2 und 3 geregelt: 
 

 streng geschützte Arten: Arten, die in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender 
Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (EG Handel-Verordnung 
1996), in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie - FFH-
RL) genannt sind sowie die Arten nach Anlage 1, Spalte 3 der BArtSchV. 

 besonders geschützte Arten: Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder An-
hang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführt sind, die europäischen Vogelarten 
im Sinne des Artikels 1 der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL), die Arten nach Anlage 1, 
Spalte 2 der BArtSchV sowie die streng geschützten Arten (s.o.). 

 
In § 44 Abs. 5 BNatSchG wird der Anwendungsbereich der Verbotstatbestände für nach § 17 
BNatSchG zugelassene Eingriffe sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zuläs-
sige Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG auf europäische Vogelarten, Ar-
ten des Anhangs IV FFH-RL sowie solche Arten eingeschränkt, die in einer Rechtsverord-
nung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG1 aufgeführt sind. Zudem liegt danach kein Verstoß 
gegen § 44 Abs. 3 BNatSchG vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten – ggf. unter Hinzuziehung vorgezo-
gener Ausgleichsmaßnahmen – im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
 
Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Sofern Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG einschlägig oder deren 
Einschlägigkeit nicht sicher auszuschließen sind, wird für diese jeweils untersucht, ob die 
Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorliegen. Im Folgenden sind das das Fehlen 

                                                
1 Eine Rechtsverordnung liegt bisher nicht vor. 
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einer zumutbaren Alternative, die Aufrechterhaltung des (günstigen) Erhaltungszustands ei-
ner Art sowie zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses. 
 
Ergänzung zum Tötungsverbot 
Bei der Feststellung, ob § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) einschlägig ist, ist zu 
beantworten, ob es durch das geplante Vorhaben zu einem signifikant erhöhten Tötungsrisi-
ko für die untersuchungsrelevanten Arten kommt. Die Prognose einer vorhabenbedingt er-
höhten Mortalität erfolgt einzelfallbezogen anhand der Vorhabenauswirkungen und der be-
trachteten geschützten Arten und ihrer Ökologie.  
BMVI (2020, S. 27, 28) formuliert dazu wie folgt: „Das Tötungsverbot ist grundsätzlich indivi-
duenbezogen. Dennoch stellt nicht jede mögliche Verletzung oder Tötung eines geschützten 
Tieres eine Verbotsverletzung dar. Sofern alle zumutbaren Maßnahmen zur Vermeidung von 
Individuenverlusten umgesetzt werden, wird das Tötungsverbot durch ein Vorhaben nur 
dann verletzt, wenn sich das Tötungs- und Verletzungsrisiko über das ohnehin bestehende 
allgemeine Lebensrisiko des Tieres hinaus signifikant erhöht. (...) Von einer Erhöhung „in 
signifikanter Weise“ kann in der Regel ausgegangen werden, sofern es um Tiere solcher Ar-
ten geht, die aufgrund ihrer Verhaltensweisen gerade im Bereich des Vorhabens ungewöhn-
lich stark von den Risiken des vorhabenbedingt entstehenden Betriebs oder von den Bau-
maßnahmen betroffen sind [z.B. durch bedeutende Wanderwege, traditionelle Flugstrecken 
oder anderweitig bedeutende Vorkommen empfindlicher Arten (z.B. essentielle Nahrungsge-
biete) im vorhabenbedingten Wirkbereich] und sich diese besonderen Risiken durch die kon-
krete Ausgestaltung des Vorhabens einschließlich geplanter Vermeidungsmaßnahmen nicht 
beherrschen lassen.“ 

Ergänzung zum Störungsverbot 
Mit den Urteilen des EuGH vom 04.03.2021 in der Rechtssache Skydda Skogen (C-473/19 
und C-474/19) entstanden nationalrechtliche Unsicherheiten bei der Anwendung des § 44 
BNatSchG. Der EuGH widerspricht in diesen Urteilen der rein populations- und erhaltungs-
zustandsbezogenen Betrachtungsweise des BNatSchG in Bezug auf das Störungsverbot 
(Zugriffsverbot Nr. 2) in Bezug auf Anhang IV-Arten. Demnach kann das Störungsverbot für 
Anhang IV-Arten bereits im Einzelfall erfüllt sein, wenn ein einzelnes Individuum einer Art 
gestört wird, auch wenn keine Auswirkungen auf die lokale Population der Art bzw. den Er-
haltungszustand zu erwarten sind. Für alle weiteren europäischen Vogelarten wird hingegen 
angenommen, dass die bisherige Rechtspraxis weiterhin gilt und der Erhaltungszustand der 
lokalen Population Prüfmaßstab ist 2. 
Analog der Prüfpraxis zum Tötungsverbot wird auch für das Störungsverbot nachfolgend ei-
ne Relevanzschwelle angenommen, an der das Eintreten des Verbotstatbestands für An-
hang IV-Arten gemessen wird. Die Schwelle wird überschritten, wenn es zu einer signifikan-
ten Erhöhung des vorhandenen sozialadäquaten Risikos kommt, gestört zu werden. Im Fol-
genden wird jede Tätigkeit, welche zu einer Verringerung der Fitness (Verringerung der 
Überlebenschancen, des Fortpflanzungserfolgs oder der Fortpflanzungsfähigkeit) eines Indi-
viduums einer Anhang IV-Art führt, als tatbeständig im Sinne der EU-Kommission (2021, S. 
31 ff.) und damit in diesem Gutachten vorsorglich als „erhebliche Störung“ definiert. 
Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfolgt zunächst hilfsweise eine individuenbezoge-
ne Sachverhaltsermittlung (Konfliktbeschreibung) und -bewertung. In einem zweiten Schritt 
erfolgt ergänzend gemäß der geltenden Anforderungen des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG die 
Konfliktbewertung auf der Ebene der „lokalen Population“ der betroffenen Art. 
 
 
 

                                                
2 Dazu führt Lau (2021, S. 462) wie folgt aus: „Da sich der EuGH im Urteil vom 4. 3. 2021 lediglich zu Art. 12 FFH-RL äußerte, 

können dem Urteil zunächst auch nur Aussagen zum Schutz der in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten Arten entnom-
men werden. In Bezug auf die europäischen Vogelarten fehlt es hingegen nicht nur aufgrund fehlender Einlassungen des 

EuGH hierzu an jeglichen Anhaltspunkten für einen Individuenbezug des Störungsverbots. Verbietet doch Art. 5 lit. d) VRL 
die Störung von Vögeln nur, sofern sich diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt.“ 
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Ergänzungen zum Schutz von Lebensstätten 

In welchem Fall eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte dem Schutz des Art. 12 Abs. 1 lit. D 
FFH-RL bzw. in Umsetzung dessen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG unterliegt, liegt eine Ge-
richtsentscheidung des EuGH vor (Rechtsache C-357/20 vom 28.10.2021) vor. Danach ist 
auch von einem Eintreten des Verbotstatbestands auszugehen, wenn die Zerstörung eine 
zwar aktuell nicht genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätte betrifft, jedoch aber eine „hinrei-
chend hohe Wahrscheinlichkeit“ besteht, dass die Art an diese Ruhestätte zurückkehrt (Rn. 
43 des Urteils). 

6 Artenschutzrechtliche Prognose 

Im Ergebnis der Begehung und Potentialabschätzung sind Fledermäuse und Brutvögel po-
tenziell von den Wirkungen des Vorhabens betroffen. Im Folgenden wird betrachtet, inwie-
fern die Vorhabenwirkungen Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG auf die prüfungsrelevante Arten auslösen können.  

6.1 Prognose Vorhabenwirkungen 

Tabelle 4 führt auf, welche Vorhabenwirkungen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG auf welche Arten/ Artengruppen auslösen können. 
 
Tabelle 4 Auslösung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Art/ 
Artengruppe 

Vorhabenwirkungen und Verbotstatbestände - baubedingt 

bauzeitliche Schallimmis-
sionen, visuelle Wahrneh-
mung 

 Inanspruchnahme von Flächen und Lebensräumen durch 
Baufeldvorbereitung und Bauumsetzung 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2  
(Störung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
(Tötung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

(Lebensstättenverlust) 
Brutvögel (§) ja ja ja 

Fledermäuse (§§) nein ja ja 

 

Vorhabenwirkungen und Verbotstatbestände - anlagebedingt 

visuelle Wahrnehmung 
 Inanspruchnahme von Flächen und Lebensräumen durch 
Überprägung 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2  
(Störung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
(Tötung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

(Lebensstättenverlust) 
Brutvögel (§) ja nein nein 

Fledermäuse (§§) nein nein nein 

 

Vorhabenwirkungen und Verbotstatbestände - betriebsbedingt 

Schallimmissionen, visuelle Wahrnehmung 

§ 44 Abs. 1  Nr. 2  
(Störung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
(Tötung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

(Lebensstättenverlust) 
Brutvögel (§) ja nein ja 

Fledermäuse (§§) ja nein ja 

 
Erläuterung: Art/Artengruppe: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §§ = Streng ge-

schützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
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6.1.1 Brutvögel 

Gegenstand der artenschutzrechtlichen Betrachtung sind hier alle europäischen (wildleben-
den, heimischen) Vogelarten.  
Da bei euryöken, landes- und bundesweit ungefährdeten, wenig störungsanfälligen und 
ubiquitären Arten wie z.B. Amsel, Buchfink, Blaumeise oder Zilpzalp keine populationsrele-
vanten Beeinträchtigungen zu erwarten sind, ist es in der Planungspraxis üblich, diese Arten 
nur im Hinblick auf § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 (Tötung) und § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 3 
(Verlust von Lebensstätten) in der artenschutzrechtlichen Prognose weiter zu betrachten. In 
Bezug auf § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 2 (Störung) finden Auswirkungen auf diese sogenann-
ten Allerweltsarten über den flächenbezogenen Biotoptypenansatz der Eingriffsregelung 
(einschließlich Vermeidung und Kompensation) hinreichend Berücksichtigung (vgl. Kap. 5). 
Der Vorhabenfläche kommt keine besondere Bedeutung für gefährdete Brutvögel zu. Alle 
der in der Tabelle 3 aufgeführten Arten sind weit verbreitet und häufig. Auch die in Gefähr-
dungskategorien geführte Art Star ist weit verbreitet und in ländlichen Siedlungsbereichen 
häufig anzutreffen. Der Grünspecht und die Schleiereule genießen nach BArtSchV strengen 
Schutz. Es handelt sich um überwiegend anpassungsfähige Arten, die häufig in siedlungs-
nahen Gehölzen oder in/an Gebäuden brüten. Die in den Vorhabenflächen stehenden Ge-
bäude, Bäume, Sträucher und die Vegetation auf der Weidefläche sind vollständig vom Vor-
haben betroffen. Das stellt eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung 
für die zu erwartenden Brutvogelarten dar. Vögel (besonders Eier und Jungtiere), die sich in 
den Nestern befinden, können bei den Arbeiten zur Baufeldvorbereitung verletzt oder getötet 
werden, wodurch potenziell ein Verbotstatbestand des Tötungsverbots nach § 44 BNatSchG 
Abs. 1 Nr. 1 zutreffen kann. 
Baubedingte Störungen durch Schallimmissionen und visuelle Wahrnehmung im Sinne des 
Störungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sind bei Schleiereule und Grünspecht mög-
lich, bei den übrigen Arten aber unwahrscheinlich, da sich die Vorhabenfläche inmitten von 
Verkehrsflächen und Gewerbebebauung befindet. Von einer Vorbelastung bzw. Gewöhnung 
an Lärm und Anwesenheit von Menschen ist bei diesen Arten daher auszugehen. 
Auch der Verlust von Lebens- und Vermehrungsstätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG ist zu erwarten. Dieser Punkt wird allerdings bei Vermehrungsstätten erst dann 
einschlägig, wenn eine „hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit“ besteht, dass die Art an ihre 
Ruhe oder Vermehrungsstätte zurückkehrt (vgl. Kap. 5). Innerhalb der Vorhabenflächen ist 
mit der Schleiereule eine Art vorhanden (über Speiballen nachgewiesen, s. Abbildung 10), 
bei der eine hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass die Art an ihre Ruhe- 
oder Vermehrungsstätte zurückkehrt. Auch der Star nutzt seine Bruthöhlen über mehrere 
Brutsaisons. 
 
Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist unter Einbeziehung von Ver-
meidungsmaßnahmen näher zu betrachten.  

6.1.2 Fledermäuse  

Die Eignung der Vorhabenfläche als Fledermauslebensraum erstreckt sich auf Quartierstät-
ten in und Jagdaktivitäten entlang der Gehölze sowie Quartierstätten in den Gebäuden. Die 
zu erwartenden Arten sind als Kulturfolger vergleichsweise unempfindlich gegenüber anthro-
pogenen Störungen. Eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung für die 
zu erwartenden Fledermausarten (s. Tabelle 3) stellt die für das geplante Vorhaben notwen-
dige Fällung der Gehölze und der Rückbau der Gebäude dar, wenn nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass sich in Nutzung befindliche Quartierstätten darin befinden, da Tötungen 
in Bezug auf die Vorhabenwirkungen nur im Bereich von Quartieren geschehen können. Ein 
Verbotstatbestand der Tötung nach § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 ist daher nicht auszuschlie-
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ßen. Ein Verlust von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist nicht auszuschlie-
ßen, da die Vorhabenfläche neben dem hohen Quartierpotenzial über eine hohe Eignung als 
Jagdgebiet aufweist (s. Kap. 4.2). Eine Störung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
von nächtlich jagenden Fledermäusen kann nicht ausgeschlossen werden, da Schall- und 
Lichtimmissionen durch auf der Vorhabenfläche geplante Struktur im Umfeld der Vorhaben-
fläche als Vorbelastung und Gewöhnungsfaktor nur in geringem Maß und einigem Abstand 
zur Vorhabenfläche vorliegen. 

6.2 Vertiefende Prognose 

Kapitel 6.1 begründet die nicht auszuschließenden Punkte zu erwartender artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zum Tötungsverbot sowie zum Stö-
rungsverbot und zum Lebens-/ Vermehrungsstättenverlust für Brutvögel und Fledermäuse 
zur näheren Untersuchung. 
 

6.2.1 Brutvögel 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung)  

Betrachtungsrelevant sind Verluste von Elterntieren, Eiern oder nicht flüggen Jungvögeln 
während der Baufeldräumung innerhalb der oben aufgeführten Habitatstrukturen, wenn diese 
während der Brutzeit der vorkommenden Vogelarten durchgeführt werden. Durch eine Bau-
zeitenbeschränkung und/oder ökologische Baubegleitung lassen sich Tötungen vermeiden. 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird unter Berück-
sichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen ausge-
schlossen. 

Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
(Tötung) werden folgende Maßnahmen notwendig: 
 Erforderliche Baufeldräumung, Gebäuderückbau und Gehölzentfernung hat außerhalb 

des Zeitraumes 1. März bis zum 30. September (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere 
und Pflanzen gem. § 39 BNatSchG) zu erfolgen (Bauzeitenbeschränkung). 

 Erfolgen die Baufeldräumung; Rückbau und Gehölzentfernung während der Brutzeit, hat 
vor Beginn der Arbeiten zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) für potenziell brütende Vogelarten eine Überprü-
fung auf Nester bzw. nistende Brutvögel im Vorhabenbereich durch eine ökologische 
Baubegleitung zu erfolgen. 

 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung)  

Bei euryöken, landes- und bundesweit ungefährdeten und ubiquitären Arten, wie z.B. Amsel, 
Singdrossel oder Blaumeise sind vorhabenbedingt keine populationsrelevanten Beeinträchti-
gungen zu erwarten (s.o.). Bei den nach BArtSchV streng geschützten Arten ist durch Bau-
feldvorbereitung, Bauphase und Betrieb von Störungen auszugehen, da die Gebäude und 
die Eichenwallhecke derzeit relativ ungestört sind.  
Die Veränderung vom Ist-Zustand zum Planzustand verändert das derzeitige Habitat aller-
dings derart, dass diese Arten nach Baufeldvorbereitung innerhalb der Vorhabenfläche oh-
nehin keinen geeigneten Lebensraum mehr vorfinden und sich dadurch nicht im von Störwir-
kungen beeinträchtigten Bereich aufhalten werden. Eine Störwirkung während der Baufeld-
vorbereitung trifft nur auf die Schleiereule zu, da sich diese auch im Winter tagsüber in Ge-
bäuden aufhält. 
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Durch eine Bauzeitenbeschränkung und/oder ökologische Baubegleitung lassen sich erheb-
liche Störungen vermeiden. 
 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen aus-
geschlossen. 
Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
(Störung) werden folgende Maßnahmen notwendig: 
 Die Baufeldräumung hat außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 30. September (All-

gemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem. § 39 BNatSchG) zu erfolgen 
(Bauzeitenbeschränkung). 

 Beim Rückbau der Gebäude hat vorab durch eine ökologische Baubegleitung eine Kon-
trolle zu erfolgen, ob die Schleiereule sich im Gebäude aufhält. Ist das nicht der Fall, 
muss als erste Maßnahme des Rückbaus unmittelbar im Anschluss die Dachbedeckung 
entfernt werden, um der Eule das Quartier unattraktiv zu machen. Weitere Rückbau-
schritte gefährden den tagsüber schlafenden Vogel dann nicht mehr. Bei Anwesenheit 
der Schleiereule ist die zuständige Behörde zu benachrichtigen, um das weitere Vorge-
hen zu ermitteln.  

 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensstättenverlust)  

Für die in den Vorhabenflächen innerhalb der überplanten Gehölze zu erwartenden Brutvo-
gelarten kann davon ausgegangen werden, dass die Scheuchwirkung durch das Bauvorha-
ben und Betriebsimmissionen keine populationsrelevante Erheblichkeit erreicht. Für Grün-
specht und Schleiereule ist von relevanten Scheuchwirkungen auszugehen, die den Bereich 
der Vorhabenfläche für die Arten als Lebensraum ungeeignet machen. Ein Lebensstättenver-
lust nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 wird für alle Brutvögel außer die Schleiereule durch die Entfer-
nung der Bäume auf der Vorhabenfläche einschlägig. 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen aus-
geschlossen. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
(Lebensstättenverlust) werden folgende Maßnahmen notwendig: 
 Der Verlust von Gehölzen ist durch geeigneten kurzfristigen Ersatz von Brutplätzen für 

Höhlenbrüter durch insgesamt 20 Höhlenbrüternistkästen (8 Kästen Star, Schlupfloch-
durchmesser 45 mm und 12 Kästen Blaumeise/Sumpfmeise, Schlupflochdurchmesser 26 
mm) auszugleichen. Die Kästen werden in der Umgebung (etwa 50 - 100 m Abstand zum 
Baufeld in verbleibendem Gehölzbestand) angebracht. Es muss darauf geachtet werden, 
dass die Kästen den jeweiligen Bedürfnissen der Arten entsprechen. Um die Funktionali-
tät der Kästen zu gewährleisten, müssen diese außerdem jährlich gewartet werden und 
Effizienzkontrollen nach einem, zwei und fünf Jahren durchgeführt werden. 

 Als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust von Brutplätzen von Gehölz- und Strauchbrü-
tern ist in geringer Distanz zur Vorhabenfläche (bis ca. 3 km) eine heimische Wildsträu-
cherhecke von 30 m Länge anzulegen. Falls letzteres im Rahmen der Eingriffsregelung 
ohnehin vorgenommen wird, sind keine weiteren Maßnahmen notwendig. 
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6.2.2 Fledermäuse 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung)  

Betrachtungsrelevant sind Verluste von Elterntieren oder Jungtieren während der Baufeld-
räumung innerhalb der Gebäude und des Baumbestandes der Vorhabenfläche, wenn diese 
während der Hauptaktivitätszeit oder Winterruhe der Artengruppe durchgeführt werden. In-
nerhalb des Gebäudes sind nur Bereiche innerhalb des Daches als Quartierstandorte geeig-
net. Der Zustand des Daches ist bereits jetzt derart schadhaft, dass etwaige Spaltenquartiere 
durch das Außenklima unwahrscheinlich sind, aber nicht auszuschließen. Durch eine Bau-
zeitenbeschränkung und ökologische Baubegleitung lassen sich Tötungen aber vermeiden. 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen aus-
geschlossen. 

Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
(Tötung) werden folgende Maßnahmen notwendig: 
 Die Baufeldräumung hat außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 30. September (All-

gemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem. § 39 BNatSchG) zu erfolgen 
(Bauzeitenbeschränkung). 

 Vor Beginn der Baufeldräumung hat (auch im Winterhalbjahr) zur Vermeidung der Erfül-
lung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) eine endo-
skopische Überprüfung auf potenziell in Baumquartieren befindliche Fledermäuse im 
Vorhabenbereich durch eine ökologische Baubegleitung zu erfolgen. Die entsprechenden 
Bäume mit Quartierpotenzial sind farblich markiert (s. Abbildung 12). Bei Befund sind un-
ter Absprache mit der zuständigen Behörde geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu er-
mitteln. Möglich sind Quartierverschlüsse, die den Tieren das Entweichen ermöglichen, 
aber eine Rückkehr verhindern. Alternativ können ganze Stammteile inkl. der Höhlen an 
anderen Orten an bestehende Gehölze montiert werden, um Quartiere zu erhalten. 

 Beim Rückbau der Gebäude hat die Abdeckung des Daches abschnittweise innerhalb 
weniger Tage zu erfolgen, um die Tiere durch die Standortveränderung zu einem Wech-
sel auf andere Quartierstandorte zu bewegen.  

 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung)  

Bei gebäudebewohnenden, kulturfolgenden Arten wie der Breitflügel- und der Zwergfleder-
maus sind keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen durch anlage- und betriebsbe-
dingte Vorhabenwirkungen zu erwarten. Ebenso beim potenziell im UG lebenden Großen 
Abendsegler, dessen Flugaktivität sich im strukturierten Raum auf Luftschichten oberhalb der 
Baumwipfel beschränkt, die in geringerem Maß von bodennahen Emissionen wie Licht und 
Schall beeinflusst sind. Bei den anderen im UG zu erwartenden Arten (s. Tabelle 3) ist von 
geringen Störungen und einer damit verbundenen Meidung der betroffenen Bereiche, durch 
Beleuchtung von Baufeld und Gebäuden auszugehen. Aufgrund der Vorbelastung durch die 
nahe Straße und deren Betriebsimmissionen, erreicht der Eingriff in seiner Wirkintensität 
nicht die Erheblichkeitsschwelle für die lokale Population. 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird ausgeschlos-
sen. 
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Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensstättenverlust)  

Von einem Lebensstättenverlust nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Rodung von potenziellen 
Quartierstätten in Gehölzen und Gebäuden sowie dem Verlust von Jagdhabitat entlang von 
Baumreihen) der im Bereich der Vorhabenflächen zu erwartenden Arten ist auszugehen.  
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird unter Berück-
sichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen ausge-
schlossen. 
Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
(Lebensstättenverlust) werden folgende Maßnahmen notwendig: 
 Als vorsorglichen Ausgleich für den Verlust von potenziellen Fledermausquartieren sind 

10 Fledermaushöhlen (selbstreinigende Kleinfledermaushöhle aus Holzbeton) in der 
Umgebung (ab etwa 50 m Abstand zum Baufeld in geeigneten verbleibenden Gehölz-
strukturen) anzubringen. 

 Als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust von Jagdhabitat und Leitlinien ist in geringer 
Distanz zur Vorhabenfläche (bis ca. 3 km) eine heimische Wildsträucherhecke anzule-
gen. Falls letzteres im Rahmen der Eingriffsregelung ohnehin vorgenommen wird, sind 
keine weiteren Maßnahmen notwendig. 

 

7 Fazit und Ergebnis 

Durch das geplante Vorhaben des Bebauungsplans Nr. 146 „Nördlich der Sater Landstraße‟ 
ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 bis 3 
BNatSchG nicht auszuschließen. Im Kapitel 6.1 wurde aufgeführt, welche Auswirkungen auf 
Brutvögel und Fledermäuse durch die Planung auftreten können (Prognose). Andere arten-
schutzrechtlich relevante Artengruppen (Tiere und Pflanzen) lassen sich aufgrund der in der 
Vorhabenfläche vorherrschenden Lebensraumtypen und der Lage im Raum ausschließen. 
 
Im Ergebnis der vertieften artenschutzrechtlichen Prognose wurden Fledermäuse und Brut-
vögel als prüfungsrelevant ermittelt. Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
i.S. des § 44 kann für beide Artengruppen nicht ausgeschlossen werden (s. Kap. 6.2) 
 
Für die im UG vorkommenden europäischen (wildlebenden, heimischen) Vogelarten ergibt 
die vertiefende Prognose unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung (Bau-
zeitenbeschränkung / ökologische Baubegleitung und Kompensation von Sträuchern und 
Habitatstruktur) kein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
BNatSchG.  
 
Für die im UG vorkommenden Fledermausarten ergibt die vertiefende Prognose unter Be-
rücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung (Bauzeitenbeschränkung / ökologische 
Baubegleitung, Kompensation von Höhlenbäumen und Jagdgebietsvegetation) kein Eintre-
ten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG.  
 
Die Ausarbeitung von Artenschutzfachbeitrag und UsaP wurde nach bestem Wissen und 
Gewissen und mit größter Sorgfalt erstellt. Der Beitrag besteht aus 13 Seiten, Literaturver-
zeichnis und 6 Seiten Bildanlagen (Gesamtseitenzahl: 20 Seiten) 
 
Unterschrift 
 

 
               Christian Wecke 
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9 Anhang 

 
Abbildung 3 Übersicht über die vom BBP Nr. 146 abgedeckte Hofstelle 

 
Abbildung 4 Detail: Stall- und Nebengebäude von Westen 
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Abbildung 5 Übersicht: Eichen-Wallhecke westlich der Hofstelle 

 
Abbildung 6 Übersicht: Weidegrünland zwischen Hofstelle und Sater Landstraße 

 
Abbildung 7: Detail: Entwässerungsgraben westlich der Hofstelle 
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Abbildung 8 Detail: Aufgekommene Gehölze um die Gebäude der Hofstelle 

 

Abbildung 9 Detail: Balkenlage des Strohbodens 
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Abbildung 10 Detail: Speiballen der Schleiereule 
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Abbildung 11 Detail: Starke Alteiche in der Wallhecke westlich der Hofstelle 
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Abbildung 12 Detail: Markierter Habitatbaum mit Ausfaulung 
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Anlage 7 

der Begründung 

zum  

Bebauungsplan Nr. 146 
„Nördlich der Sater 

Landstraße“ 
  

 
Externe Kompensation 

 
Übersicht / Zuordnung 

   

Büro für Stadtplanung, Werlte; 04/2024 
 

Externe Kompensationsmaßnahme 

Flurstücke 3, 4 und 5, Flur 15, Gemarkung Ramsloh 

Gesamtgröße: 94.735 qm / 189.470 WE 

 
zugeordnet: 

BBP Nr. 137    16.183 qm /   32.365 WE 

Verlegung v. Komp. (Flurst.54, Flur 15)   5.792 qm /   11.584 WE 

BBP Nr. 145    10.038 qm /   20.075 WE 

BBP Nr. 146    21.924 qm /   43.847 WE 

 
noch zur Verfügung stehen  40.799 qm /   81.599 WE 

Quelle: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung 
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Anlage 7 

der Begründung 
zum  

Bebauungsplan Nr. 146 
„Nördlich der Sater 

Landstraße“ 
  

 
Wallheckenersatz 

 
Übersicht / Zuordnung   

04/2024         Büro für Stadtplanung, Oldenburg  
 

Externe Kompensationsmaßnahme 
Flurstück 129/7, Flur 13, Gemarkung Ostrhauderfehn 

Zur Verfügung (Wallheckenersatz): 345 m Länge 

zugeordnet (Wallheckenersatz): 

BBP Nr. 66, 4. Änderung (Teilbereich 1): 135 m  

BBP Nr. 146     106 m 

noch zur Verfügung:    104 m 

Quelle: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de 

Quelle: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de 




